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I. Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zum Bebauungsplan 01-194
„Alte Krauchenwieser Straße“ Sigmaringen

1. Grund für die Aufstellung
Mit dem Bebauungsplan „Alte Krauchenwieser Straße“ werden die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Erschließung und Bebauung von derzeit ackerbaulich genutzter
Fläche am südlichen Siedlungsrand von Sigmaringen geschaffen. Er bildet den
Rahmen für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Bereiches, der als
zukünftiges Wohngebiet an bestehende Wohnnutzung anschließt. Im südlich vom
Plangebiet gelegenen Neubaugebiet Schafswiese wird gegenwärtig der letzte
Bauabschnitt fertiggestellt und im direkt nördlich angrenzenden Bereich wurde seit der
Bebauungsplanänderung „Hinter der Buchhalde“ im Juli 2017 mit der Umnutzung
ehemals gewerblich genutzter Fläche bereits ein großer Teil der geplanten Entwicklung
mit Wohngebäuden umgesetzt, so dass der konkret vorhandenen Nachfrage nach
Grundstücken für sowohl Einfamilien- als auch für Appartementhäuser Rechnung
getragen wird.
Zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes sind Alternativen nicht weitergehend
betrachtet worden, da diese Fläche Teil der einzigen neuen Baufläche ist, die in der
vorbereitenden Bauleitplanung (FNP) im Bereich der Kernstadt dargestellt wird und da
parallel zu dieser Neuschaffung von Bauland mit Lückenschließung, Aufstockung und
Nutzungsumwandlung bereits andere innerstädtische Potenziale zur Schaffung neuen
Wohnraums umfangreich genutzt werden.

2. Lage und Abgrenzung des Gebiets
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Alte Krauchenwieser Straße“ erstreckt sich
über 5.850 m2 und schließt die Stichstraße, die bereits im seit 27.7.2017 rechtskräftigen
Bebauungsplan 01-67.6 „Hinter der Buchhalde“ festgesetzt ist, aufgrund einer
geplanten Verbreiterung mit ein.
Das heute landwirtschaftlich genutzte Gelände ist mit ca. 3 m Höhenunterschied von
Nordwest nach Südost leicht ansteigend.
Der genaue Geltungsbereich ist im Plan „01-194“ (25.01.2019) zeichnerisch festgelegt.

3. Geltendes Recht und Verfahren

Für die bisherigen Außenbereichsflächen wird das „beschleunigte Verfahren“ nach
§ 13b BauGB angewandt. Die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des
beschleunigten Verfahrens stellen sich wie folgt dar:

- Das Planungsgebiet schließt direkt an ein im Zusammenhang bebauten
Siedlungsbereich an.
- Neben der Verkehrsfläche werden ausschließlich Flächen für Wohnnutzung
festgesetzt (Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO).
- Die Baugrenzen umfassen insgesamt 2.600 m2 Fläche. Die zulässige Grundfläche
liegt entsprechend der maximal zulässigen GRZ bei nur 1.800 m2 und damit eindeutig
unterhalb der für dieses Verfahren zulässigen Höchstgrenze von 10.000 m2.
- Entsprechend dieses B-Plans zulässige Vorhaben erfordern keine Prüfung nach dem
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz.
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- Aufgrund dieses B-plans werden keine der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten
Schutzgüter (Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebiete) beeinträchtigt.
- Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50
Satz 1 des BImSchG zu beachten sind.

Dementsprechend vereinfacht sich das Verfahren folgendermaßen:

• keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB,
• die frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung entfällt,
• die Ausgleichsverpflichtung nach § 1a Abs. 3 BauGB entfällt,
• auf die Angaben, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind (nach
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB), wird verzichtet,
• keine zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB,
• kein Monitoring gemäß § 4c BauGB.

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG werden durch diesen Bebauungsplan nicht
ausgelöst. (siehe Umweltanalyse vom 25.9.2018, 365° freiraum + umwelt, Kübler -
Seng - Siemensmeyer Partnergesellschaft, Seiten 13-15: Artenschutzfachliche Prüfung)

Im Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbandes Sigmaringen liegt
der Planungsbereich in einer gemischten Baufläche.
Der Bebauungsplan kann in diesem Verfahren abweichend von der Darstellung des
Flächennutzungsplans aufgestellt werden, da die geordnete städtebauliche Entwicklung
nicht beeinträchtigt und der FNP im Zuge nachfolgender Berichtigung angepasst wird
(§ 13a Abs. 2 Nr. 2).

Ausschnitt FNP mit Geltungsbereich des B-Plans 01-194
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4. Planungskonzept
Die nördlich angrenzende neue Reihenhausbebauung entlang der Alte Krauchenwieser
Straße wird mit Appartementhäusern offener Bauweise fortgesetzt. Festsetzungen zur
Nutzungsart, Höhenbeschränkungen, Lage der Baugrenzen und Baumpflanzungen
dienen der Anlage eines durchgehend gleichartigen Straßenbildes. Mit der Stichstraße,
die als privater Wohnweg bereits in der 6. Änderung des Bebauungsplans „Hinter der
Buchhalde“ festgesetzt und hiermit auf 5,5 m verbreitert wird, sind zukünftig 5 weitere
Grundstücke für Einfamilienhäuser erschlossen, die maximal zweigeschossig zulässig
sind, während die Zweigeschossigkeit an der Alte Krauchenwieser Straße zur
Einheitlichkeit der Bauvolumen hier zwingend festgesetzt wird. Mit den 16 und 18 m
tiefen sowie parallel zu den Straßen durchgehenden Baufenstern sind geplante
Vorhaben in der Grundrissgestaltung nicht strikt an das Konzept gebunden.

5. Verkehrserschließung
Die bestehende Alte Krauchenwieser Straße dient dem Wohngebiet als Sammelstraße
und erschließt die direkt an ihr liegenden Grundstücke mit beidseitig geplanten
Gehwegen. Die von ihr abzweigende Stichstraße führt mit dem Charakter eines
Wohnweges zu den Einfamilienhausgrundstücken. Eine Wendebucht für PKW ist
geplant; da die Stichstraße keine Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge bietet, ist das
Abholen von Abfall an der Alte Krauchenwieser Straße vorgesehen.

6. Ver- und Entsorgung des Plangebietes
Die Ver- und Entsorgung mit Wasser, Strom, Gas und Telekommunikation sowie
Abwasser ist nach Durchführung der Erschließungsmaßnahmen über die bestehende
Leitungsinfrastruktur der Alte Krauchenwieser Straße gesichert.

7. Bodenordnende Maßnahmen
Die Flächen des Geltungsbereichs sind im Eigentum einer Gesellschaft, mit der die
Planung abgestimmt wurde. Da die Stichstraße als Privatstraße angelegt wird, sind
keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich.

8. Auswirkungen des Bebauungsplans
Die Umweltanalyse mit Beschreibung möglicher Auswirkungen auf die Umwelt sowie
Empfehlungen zu Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen vom 25.9.2018 (365°
freiraum + umwelt, Kübler - Seng - Siemensmeyer Partnergesellschaft) besteht als
separate Anlage und findet im Planungsverfahren Berücksichtigung.

Der Aspekt Lärmimmission wurde innerhalb der 6. Bebauungsplanänderung „Hinter der
Buchhalde“ 01-67.6 mit Gutachten vom 21.3.2017 (Hopt ACS, Sachverständiger für
Schallimmissionsschutz) aufgrund der Nähe des Wohngebietes zum bestehenden
Gewerbegebiet untersucht. Als Ergebnis ist in dieser Situation das Nebeneinander vom
„Allgemeinen Wohn- und Gewerbegebiet“ konfliktfrei vertretbar, da die
Lärmimmissionen im Wohngebiet unterhalb des Richtwerts liegen und das Wohngebiet
für das bestehende Gewerbe keine zusätzliche Beschränkung darstellt.
Die Lage des geplanten Wohngebietes ist weiter vom Emissionsort entfernt als die
bereits untersuchten Standorte der Reihenhäuser, so dass auf eine bezüglich
Lärmimmission unkritische Situation geschlossen werden kann.
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II. Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 01-194
„Alte Krauchenwieser Straße“ Sigmaringen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
s. Planeinschrieb
- Allgemeines Wohngebiet – WA gemäß § 4 BauNVO
Die Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 3. bis 5. BauNVO „Anlagen für Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen“ sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, also
auch nicht ausnahmsweise zulässig (gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO).

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1. BauGB i.V.m. §§ 16-20 BauNVO)
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch:

2.1 Die Grundflächenzahl – GRZ (§ 19 BauNVO)
s. Planeinschrieb
Die zulässige Grundfläche darf durch Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO
bezeichneten Anlagen (wie Stellplätze, Tiefgaragen, Wege, Nebenanlagen) bis zu
100% überschritten werden, wenn dies aufgrund der erhöhten Anforderung an die
Anzahl der Stellplätze begründet wird.

2.2 Die Geschoßflächenzahl – GFZ (§ 20 BauNVO)
s. Planeinschrieb

2.3 Die Zahl der Vollgeschosse – Z (§ 20 BauNVO i.V.m. §2 Abs. 6 LBO)
s. Planeinschrieb.

2.4 Die Höhe baulicher Anlagen – TH und FH sowie WH und GH (§ 16 Abs. 2 und § 18
Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 74 Abs. 1 Nr. 1. LBO)
s. Planeinschrieb
Die maximal zulässigen Höhen baulicher Anlagen sind jeweils auf die
Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) bezogen: Bei geneigten Dächern sind die
Traufhöhe (TH) und Firsthöhe (FH) sowie bei Flachdächern die Wandhöhe (WH) und
die Gebäudehöhe (GH) als Höchstwerte definiert. Bei Pultdächern, deren hohe Wand
bis zum Erdgeschoss die Außenwand ist, gilt als maximale FH die zulässige GH eines
Flachdachs.
Die EFH ist im Plan für jedes Hauptgebäude als Höchstwert in Meter ü.NN festgesetzt.
Von der EFH können ausnahmsweise gemäß § 31 BauGB Überschreitungen bis zu
+0,5 m zugelassen werden, wenn die Einhaltung der Höhenbegrenzung die Nutzung
und Zugänge des Gebäudes wesentlich erschweren würde. Der Nachweis über die
Höhenlage ist gemäß § 2 Abs. 3 LBOVVO zeichnerisch darzustellen.
Überschreitungen der GH sind für die Aufständerung von Photovoltaik- und
Solarthermieanlagen bis max. +1,00 m Höhe zulässig.
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Schemaschnitte mit maximal zulässigen Höhen und möglichen Dachformen

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung der baulichen Anlagen und
Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2. Und Nr. 6 BauGB i.V.m. §§ 22-23 BauNVO)
3.1 Die Bauweise
s. Planeinschrieb
Es sind Einzelhäuser, also allseitig freistehende Baukörper mit Abstand zu den
seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen zulässig.

3.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen
s. Planeintrag
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt.
Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Garagen, überdachte
Stellplätze sowie Nebenanlagen nach § 14 sind außerhalb der Baugrenzen zulässig,
wenn sie zu den baulichen Anlagen ohne eigene Abstandsflächen gemäß § 6 LBO
zählen, müssen jedoch straßenseitig einen Mindestgrenzabstand von 2,00 m einhalten.

3.3 Die Stellung der baulichen Anlagen
s. Planeintrag
Die festgesetzte Gebäudestellung (bei Satteldach Firstausrichtung) ist parallel oder
senkrecht zur jeweiligen Straße ausgerichtet. Abweichungen sind bis zu 15° zulässig.

4. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
s. Planeintrag
Der Abstand der Bäume von der straßenseitigen Grenze soll mindestens
1,5 m und nicht mehr als 3,0 m betragen. Die Straßenbäume können parallel zur
Straßenachse mit bis zu +/-3,0 m Abweichungen vom festgesetzten Standort gepflanzt
werden, um auf die Grundstücksnutzung (Zuwege) zu reagieren. Im Ergebnis ist je
10 m Grundstückslänge entlang der Alte Krauchenwieser Straße mindestens 1 Baum
zu pflanzen.
Für das Anpflanzen von Bäumen gilt allgemein: Die festgesetzten Anpflanzungen sind
spätestens in der nach Beginn der jeweiligen Baumaßnahme nachfolgenden
Vegetationsperiode durchzuführen und dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bäume
sind bei Abgängigkeit innerhalb eines Jahres durch gleichartige Pflanzen zu ersetzen.
Baumart, Größe und weitere Details sind in den örtlichen Bauvorschriften beschrieben.
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5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11. BauGB)
s. Planeintrag
Die annähernd 100 m lange Stichstraße ist als private Mischverkehrsfläche geplant.

6. Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit zu
belasten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
s. Planeintrag
Da die private Verkehrsfläche (s. Nr. 5) der Erschließung der an ihr gelegenen
Grundstücke dient, ist diese per Baulast abzusichern.
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III. Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO zum
Bebauungsplan 01-194 „Alte Krauchenwieser Straße“ Sigmaringen

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Die örtlichen Bauvorschriften gelten für den räumlichen Geltungsbereich des
Bebauungsplanes „Alte Krauchenwieser Straße“ 01-194, Gemarkung Sigmaringen, in der
Fassung vom 25.01.2019.

§ 2 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO
Ziele der örtlichen Bauvorschriften sind,

- durch Regeln zu Dachgeschossen den Maßstab der Zweigeschossigkeit und die
Grundgestalt der Gebäudekörper zu wahren;

- mit der erhöhten Stellplatzverpflichtung dem tatsächlichen Bedarf zu entsprechen, so dass
öffentliche Verkehrsflächen weniger zum Abstellen von Autos genutzt werden;

- durch die Beschränkung der Höhe von Einfriedungen straßenseitig zur Verkehrssicherheit
beizutragen und den Bereich vor dem Haus öffentlich einsehbar zu halten;

- durch die Beschränkung der Höhe von grenznahen Stützmauern die geplante
Geländegestaltung gegenüber benachbarten Grundstücken ohne größere Abgrabung oder
Anfüllung am bestehenden Höhenverlauf zu orientieren.

- durch eine gleichartig angelegte Baumreihe das Straßenbild der Alte Krauchenwieser
Straße als besondere Wegeverbindung durchgehend zu prägen.

- durch Anlage befestigter Flächen mit wasserdurchlässigen Belägen den
Oberflächenabfluss zu verringern.

1. Für Hauptgebäude sind Dachneigungen und Dachformen entsprechend der Einschriebe
im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zulässig.
DN = Dachneigung (geneigte Dächer); FD = Flachdach. (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Dachaufbauten sind zulässig, wenn sie dem Hauptgebäude untergeordnet sind und die
Hauptdachform deutlich erkennbar bleibt. Das heißt, sie dürfen in Summe maximal die
Hälfte der Gebäudelänge ausmachen; sie müssen vom Ortgang sowie vom First
mindestens 1,5 m Abstand haben und traufseitig mindestens 1,0 m von der Außenwand
zurückgesetzt sein. Ausnahmen von den Regeln zu Dachaufbauten können gemäß § 56
Abs. 3 LBO zugelassen werden, wenn sie das Bild der zweigeschossigen Gebäudehöhen
nicht beeinträchtigen und sie sich als integrierte Teile auf die Gestaltung der Vollgeschosse
beziehen.

Dachgeschosse mit Flachdach sind als Staffelgeschoss zulässig, indem sie mit allseitigem
Rücksprung von mindestens 1,0 m gegenüber der darunterliegenden Außenwand angelegt
werden. Straßenseitig ist eine Reduzierung des Rücksprungs zulässig, der technisch
funktional begründet wird (wie z.B. für Treppenräume/ Aufzuganlagen). Dabei ist zu
gewährleisten, dass durch Materialwahl und Farbgestaltung oder durch Anordnung und
Gliederung das Verhältnis der Baumassen und Bauteile zueinander so angelegt wird, dass
das Dachgeschoss gegenüber dem Hauptkörper zurückgenommen abgesetzt wirkt.
Bei Wänden mit einem Abstand von Baugrenzen, der mindestens der Gebäudehöhe
entspricht, kann ein Dachgeschoss ohne Rücksprung zugelassen werden.



Textteil zum Bebauungsplan „Alte Krauchenwieser Straße“ Sigmaringen [Stand: 25.01.2019]

Az.: 3/10-621.41-01-194 Stadtplanungsamt Sigmaringen Seite 9 von 12

2. Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs. 1 LBO) wird auf 1,5 Stellplätze je
Wohneinheit erhöht, wobei jeweils auf ganze Zahlen aufgerundet wird. Für diese Stellplätze
gilt § 37 LBO entsprechend. Wenn ein Mindestabstand von der straßenseitigen Grenze zur
Garageneinfahrt von 5 m eingehalten wird, kann die Fläche vor der Garageneinfahrt als
privater Stellplatz genutzt werden und wird in die Berechnung der erforderlichen Stellplätze
miteinbezogen.

3. Straßenseitige Einfriedungen sind bis maximal 1,0 m Höhe zulässig.
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

4. Stützmauern zur Geländemodellierung und Absicherung der Höhenunterschiede sind an
den Grundstücksgrenzen sowie im bis zu 2,0 m breiten Grenzbereich bis maximal 1,0 m
Höhe zulässig. (§ 10 i.V.m. § 74 Abs. 3 LBO) Der Nachweis über Geländeveränderungen
ist gemäß § 2 Abs. 3 LBOVVO in den Planunterlagen darzustellen.

5. Für die festgesetzten Straßenbäume sind mittel- bis großkronige Laubbäume zu pflanzen,
die als Hochstamm mit 4,5m hohem Lichtraumprofil zur Straße auszubilden sind. Die
Mindest-Pflanzgröße beträgt 16 - 18 cm Stammumfang.
Als Baumarten sind z.B. geeignet: Spitzahorn, Bergahorn, Feldahorn, Hainbuche, Roteiche,
Mehlbeere, Elsbeere, Winterlinde, Zierkirsche, Walnuss, Trompetenbaum.
Falls Befestigungen im Trauf- und Wurzelbereich erforderlich sind, sind die Wurzeln durch
fachgerechte Wurzelbrücken vor Druck und Beschädigung zu sichern sowie die Fläche
wasserdurchlässig anzulegen.
Pro Baum sind mind. 12 m³ Wurzelraum mit einer Mindestbreite von 2,50 m vorzusehen
sind.
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

6. Befestigte Grundstückszufahrten, PKW-Stellplätze und Hofflächen sind in offenporiger,
wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. Geeignete Beläge sind z.B.
Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, Betonrasensteine, Dränpflaster, wassergebundene
Decke.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer den örtlichen Bauvorschriften nach dieser Satzung vorsätzlich
oder fahrlässig zuwiderhandelt. Bei Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften
gelten die Bestimmungen des § 75 LBO.

§ 4 Inkrafttreten

Die örtlichen Bauvorschriften treten mit der öffentlichen Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V. mit § 74 Abs.
7 LBO in Kraft.
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IV. Hinweise

1. Bodenschutz
Die Grundsätze des sparsamen und schonenden Umganges mit dem Boden sind zu
beachten. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 4
BodSchG, §§ 1 und 2 BauGB, §§ 1 und 2 BNatSchG).
Der Mutterboden ist getrennt vom übrigen Aushub abzutragen und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schützen (§§ 1 und 202 BauGB, §§ 1 und 2 BNatSchG, 4 BodSchG).
Um die biologische Aktivität des Mutterbodens zu erhalten, ist dieser in maximal 2 m
hohen Mieten bis zur Wiederandeckung/Verarbeitung zwischenzulagern. Die Mieten
sind durch geeignete Profilierung vor Vernässung zu schützen.
Bei Geländeauffüllungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des
Erdmassenausgleichs oder der Geländemodellierung, darf der humose Oberboden
(Mutterboden) des Urgeländes nicht überschüttet werden.
Bei der Erschließung und den einzelnen Bauvorhaben ist den Standards der DIN 19731
zur „Verwertung von Bodenmaterial“ sowie dem Merkblatt des Landkreises Sigmaringen
"Bodenschutz bei Bauarbeiten"  ist zu folgen.

2. Niederschlagswasser
Die Versickerung des Niederschlagwassers muss auf den einzelnen Baugrundstücken
über eine Sickermulde mit evtl. Überlauf in den Kanal Alte Krauchenwieser Straße
erfolgen, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG).
Für die Beseitigung von Niederschlagswasser von befestigten und unbefestigten
Flächen ist der § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (Handhabung von
Niederschlagswasser) sowie der § 46 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg
(Abwasserbeseitigungspflicht) zu beachten.
Hierbei sind die Verordnung des Ministeriums für Umwelt über die dezentrale
Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999, die Arbeitshilfen der LUBW „für
den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“, das Merkblatt der DWA-A-138
sowie der Leitfaden zur naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung des
Umweltministeriums anzuwenden.
Bei der Erstellung einer Versickerungsanlage ist zu beachten, dass es zu keiner
Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken oder Gebäuden kommt.
Es wird angeregt, Flachdächer (Garagen) sowie flach geneigte Dächer mit einer
mindestens extensiven Dachbegrünung auszuführen und Regenwasser für die Nutzung
in Zisternen zu speichern, um den Oberflächenabfluss der Privatgrundstücke zu
reduzieren.

3. Wassergefährdende Stoffe
Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG (z. B. Heizöl, Diesel)
müssen die Anforderungen, die sich aus der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen - AwSV- ergeben, eingehalten werden. Flächen, auf denen
mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sowie Flächen, auf denen stärkere
Ablagerungen durch Immissionen zu erwarten sind, müssen wegen deren
Schmutzfrachten und aus Vorsorgegründen an die Sammelkläranlagen angeschlossen
werden.
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4. Grundwasser
Falls bei Bauarbeiten im Plangebiet Grundwasser angetroffen wird, ist sofort der
Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz des Landratsamtes Sigmaringen zu informieren.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass einer dauerhaften Grundwasserabsenkung
nicht zugestimmt werden kann.

5. Geotechnik
Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B.
zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch
ein privates Ingenieurbüro empfohlen.
Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes wird auf das Geotop-Kataster
vom LGRB im Internet hingewiesen (http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope).
Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht (§ 4 Lagerstättengesetz) beim
LGRB. Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden
Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten
der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.

6. Bauabfall
Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und
einer Verwertung zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden.
Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen der
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall
eingestuften Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. die vorläufigen Hinweise zum Einsatz
von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen Ministeriums für Umwelt und Verkehr BW
vom 13.04.2004 einzuhalten. Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der
durchwurzelbaren Bodenschicht oder als Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) anzuwenden.

7. Archäologische Denkmalpflege
Nordwestlich des Plangebiets ist seit den 1960er Jahren eine Fundstelle bekannt,
welche als Kulturdenkmal gemäß § 2 DSchG eingetragen ist. Da die Grenzen dieses
vorgeschichtlichen Gräberfeldes nicht bekannt sind, ist im Plangebiet mit
entsprechenden Funden zu rechnen.

1. Der vorgesehen Beginn von Erdarbeiten im Zuge der Erschließung ist der
Archäologischen Denkmalpflege mindestens 3 Wochen vor dem geplanten Termin
anzuzeigen, um
2. eine archäologische Begleitung der Erdbaumaßnahmen zu ermöglichen.
3. Sollten sich archäologische Funde oder Befunde zeigen, sind die Möglichkeit und ein
ausreichendes Zeitfenster zu einer fachgerechten Fundbergung und Dokumentation
einzuräumen. Bergung und Dokumentation können ggf. mehre Wochen in Anspruch
nehmen.

Um Planungssicherheit zu gewinnen und um spätere Bauverzögerungen im Falle von
archäologischen Funden zu vermeiden, wird empfohlen, im Planungsareal frühzeitig im
Vorfeld der Erschließung archäologische Voruntersuchungen durch das Landesamt für
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Denkmalpflege (LAD) durchführen zu lassen. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es
festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf.
Dazu bietet das LAD den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu den
Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fristen für die Untersuchungen und zur
Kostenbeteiligung des Veranlassers. Nähere Informationen finden sie unter
http://www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/projekte/archaeologische-
denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen.html
Die Kosten für die Prospektionsmaßnahme sind vom Vorhabenträger zu übernehmen.

Darüber hinaus wird auf die §§ 20 und 27 DSchG verwiesen:
„Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen)und
Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das LAD
(Abt. 8) unverzüglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur
sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach
Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten
Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen.“
Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen.

Kontakt: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Ref. 84.2
Regionale Archäologie, Alexanderstraße 48, 72072 Tübingen, Tel. 07071/757-2415

8. Rodung von Gehölzen außerhalb der Vogelbrutzeit
Die Rodung von Gehölzen ist außerhalb der Vogelbrutzeit, also vom 01.Oktober bis zum
29.Februar, auszuführen. In Ausnahmefällen kann von der vorgegebenen Frist
abgewichen werden, wenn durch fachkundige Begutachtung sichergestellt wird, dass
kein Gelege von den Arbeiten betroffen ist. (gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG,
Artenschutz)

9. Naturnahe Gehölzpflanzungen
Für Hausgärten werden naturnahe Gehölzpflanzungen empfohlen. Einheimische,
standortgerechte Laubbäume und -sträucher der Pflanzlisten stellen nicht abschließende
Vorschläge dar (siehe Umweltanalyse vom 04.12.2018, 365° freiraum + umwelt, Kübler -
Seng - Siemensmeyer Partnergesellschaft, Anhang I, Seiten 16-17). Nadelgehölze
sollten nur als untergeordnete Einzelexemplare gepflanzt und nicht zur Ausbildung von
Hecken genutzt werden.

10. Dachbegrünung
Für Flachdächer und flachgeneigte Dächer wird bei Haupt- und Nebengebäuden,
Garagen und Carports eine mindestens extensive Begrünung mit einer Substratstärke
von > 10 cm empfohlen, um den Oberflächenabfluss zu verringern und verzögern,
Lebensraum für Insekten zu bieten und kleinklimatisch ausgleichend zu wirken.


